
Antrag auf Mitgliedschaft als

Verband der deutschen
Lach-Yoga-Therapeuten e.V.

	 ordentliches Mitglied mit einem Mitgliedsbeitrag von 
	 EUR 120,00 jährlich. 
	
	 fördernde und passive Mitgliedschaft mit einem Mitgliedsbeitrag von 
	 EUR 60,00 jährlich.
	  
Die Festsetzung der Beiträge für die folgenden Jahre entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Die Mitgliedschaft beginnt mit der Annahme des Antrages durch den Vorstand. 

Der Austritt aus der Mitgliedschaft ist zum Monatsende mit einer Kündigungsfrist von 
drei Monaten möglich. 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die Satzung erhalten und gelesen habe.
 

Name: 	 Vorname: 

Geburtsdatum: 	 Beruf:

Straße: 	 PLZ/Ort: 	

Tel: 	 	 e-mail: 

Datum: 	 Unterschrift: 
 

Ich überweise den Betrag auf das Konto des Verbandes: 

Verband der deutschen Lach-Yoga-Therapeuten e.V.
Bank: Postbank Dortmund
BLZ: 440 100 46	 	
Kto.Nr: 8213 07-467
IBAN:  DE08 4401 0046 0821 307467
BIC: PBNKDEFF
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